
Passau, den 2. März 2005

+ Wilhelm SchramI 
Bischof

Regensburg, den 2. März 2005

+ Gerhard L. Müller 
Bischof

Würzburg, den 2. März 2005

+ Friedhelm Hofmann
Bischof

136. Dekret über die Errichtung des Kirchlichen Arbeitsgerichts - Erster 
Instanz für die (Erz-)Diözesen München und Freising, Bamberg, Augs­
burg, Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg vom 2. März 2005

§ 1 [Errichtung]
Für die (Erz-)Diözesen München und Freising, Bamberg, Augsburg, 

Eichstätt, Passau, Regensburg und Würzburg wird aufgrund der Verein­
barung der Diözesanbischöfe vom 2. März 2005 gemäß can. 1423 §§ 1 und 2 
CIC und § 14 Absatz 2 der Kirchiichen Arbeitsgerichtsordnung der Deut­
schen Bischofskonferenz - KAGO - vom 21. September 2004 ein gemein­
sames Kirchiiches Arbeitsgericht als Gericht erster Instanz errichtet. Das 
Gericht hat seinen Sitz in Augsburg.

§ 2 [Sachliche Zuständigkeit]
Das Kirchliche Arbeitsgericht ist sachlich zuständig für die nach § 2 

KAGO als Gericht erster Instanz wahrzunehmenden Angelegenheiten.

§ 3 [Ernennung des Vorsitzenden]
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Kirchlichen 

Arbeitsgerichts werden vom Bischof von Augsburg (§ 5) im Einvernehmen mit 
den übrigen beteiligten Diözesanbischöfen für die Dauer von fünf Jahren 
ernannt. Jeder Bischof/Erzbischof gibt dem Domkapitel seines Bistums 
als Konsultorenkollegium und/oder dem Diözesanvermögensverwaltungsrat, 
dem Diözesancaritasverband, sowie dem Vorstand/den Vorständen der 
diözesanen Arbeitsgemeinschaft(en) der Mitarbeitervertretungen und der 
Mitarbeiterseite der Bayerischen Regional-KODAzuvor Gelegenheit zur Stel­
lungnahme. Eine Wiederernennung ist zulässig.

§ 4 [Ernennung der beisitzenden Richter]
(1) Die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Dienstgeber werden auf 
Vorschlag der Domkapitel als Konsultorenkollegien und/oder der Diözesan- 
vermögensverwaltungsräte vom Bischof von Augsburg für die Dauer von fünf

---------------------------------------------------------- 329 -----------------------------------------------------------



Jahren ernannt. Bei der Abgabe des Vorschlages werden Vertreter aus Ein­
richtungen der Caritas, die von den Diözesancaritasverbänden nominiert 
werden, angemessen berücksichtigt. Die Wiederernennung ist zulässig.
(2) Die beisitzenden Richter aus den Kreisen der Mitarbeiter werden auf 
Vorschlag des Vorstandes/der Vorstände der diözesanen Arbeitsgemein- 
schaft(en) der Mitarbeitervertretungen und auf Vorschlag der Mitarbeiterver­
treter in der Bayerischen Regional-KODA vom Bischof von Augsburg für die 
Dauer von fünf Jahren ernannt. Die Wiederernennung ist zulässig.

§ 5 [Dienstaufsicht/Geschäftsstelle]

(1) Die Dienstaufsicht über die Mitglieder des Kirchlichen Arbeitsgerichts 
übt der Bischof von Augsburg aus.
(2) Die Geschäftsstelle des Kirchlichen Arbeitsgerichts wird beim Bischöf­
lichen Ordinariat Augsburg eingerichtet.

§ 6 [Entschädigung von ZeugenA/ergütung von Sachverständigen]
Zeugen und Sachverständige werden in Anwendung des staatlichen 

Gesetzes über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen^ ent­
schädigt.

§ 7 [Verfahren]
Für das Verfahren am Kirchlichen Arbeitsgericht gilt die Kirchliche 

Arbeitsgerichtsordnung der Deutschen Bischofskonferenz.

§ 8 [In-Kraft-Treten]
Dieses Dekret wurde am 2. März 2005 von den Ordinarien der Freisin­

ger Bischofskonferenz paraphiert und durch Dekret des Obersten Gerichts­
hofs der Apostolischen Signatur vom 13. Mai 2005 approbiert. Es tritt am 
1. Juli 2005 in Kraft.

Für die Erzdiözese München und Freising

München, den 1. Juli 2005

+ Lfvti
Erzbischof

1 Derzeit nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz - JVEG vom 5. Mai 2004 
(BGBi. iS. 718)
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